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Vorläufiges Arbeitsvertrags-Muster

für Beschäftigte, auf die der TVöD Anwendung findet

und die befristet eingestellt werden 1
Zwischen

.......................................................................................................................................

vertreten durch ........................................................................................ (Arbeitgeber)

und

Frau/Herrn ....................................................................................................................

wohnhaft ……………………………………………………………………………………….

geboren am: .......................................................................................  (Beschäftigte/r)

wird - vorbehaltlich 2 .....................................................................................................

.................................................................................................................... - folgender

A r b e i t s v e r t r a g
geschlossen:

§ 1

Frau/Herr ......................................................................................................................

wird ab     ......................................................................................................................

befristet eingestellt

 FORMCHECKBOX 

als Vollbeschäftigte/r3
 FORMCHECKBOX 

als Teilzeitbeschäftigte/r 3

 FORMCHECKBOX 

mit der Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Vollbeschäftigten 3
mit .................................... der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines entsprechenden Vollbeschäftigten 3   4
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von ..... Stunden.3  5
Die/der Beschäftigte ist im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet.

Der Arbeitsvertrag ist befristet 

 FORMCHECKBOX 

bis zum ……………………………………………………………………… .3  6
 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 

gemäß § 21 BErzGG bis zum ………………………………………………….3
§ 2

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD/VKA) und dem Besonderen Teil 

 FORMCHECKBOX 

Verwaltung 3
 FORMCHECKBOX 

Krankenhäuser 3
 FORMCHECKBOX 

Sparkassen 3  7

 FORMCHECKBOX 

Flughäfen 3
 FORMCHECKBOX 

Entsorgung 3
und den diesen ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträgen in der für den Arbeitgeber jeweils geltenden Fassung einschließlich des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (§ 1 Abs. 2 TVÜ-VKA)
. Außerdem finden die im Bereich des Arbeitgebers jeweils geltenden sonstigen einschlägigen Tarifverträge Anwendung.

§ 3 

Die Probezeit beträgt sechs Monate. 8
§ 4

Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ....... eingruppiert (§ 17 TVÜ-VKA).

§ 5

(1)
Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: ..........................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

(2)
Die Nebenabrede kann unabhängig von diesem Arbeitsvertrag mit einer Frist

 FORMCHECKBOX 

von zwei Wochen zum Monatsschluss 3
 FORMCHECKBOX 

von ......................................................................................................

zum ................................................................................................... 3
gesondert schriftlich gekündigt werden. 

§ 6

Änderungen und Ergänzungen des Arbeitsvertrages einschließlich von Nebenabreden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

.......................................................................................................................................

(Ort, Datum)

...................................................



..................................................

(Arbeitgeber)





    (Beschäftigte/r)

1.
Dieses Muster gilt für befristete Arbeitsverträge mit und ohne sachlichen Grund. Es ist nicht zu verwenden für Krankenhausärzte, für Musikschullehrer und für Lehrkräfte.


Das Muster kann auch bei übergeleiteten Beschäftigten verwendet werden (z. B. bei befristeten Weiterbeschäftigungen). In diesen Fällen ist in § 2 der Klammerzusatz „(§ 1 Abs. 2 TVÜ-VKA)“ zu streichen, da sich dieser nur auf Neueingestellte bezieht. Zu beachten ist hier, dass in der Zeit vom 01.10.2005 bis 30.09.2007 ein unmittelbarer Anschluss nicht erforderlich ist, da Unterbrechungen von bis zu einem Monat in Bezug auf die Anwendung des TVÜ-VKA unschädlich sind.

2.
Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages z. B. von dem Ergebnis einer Prüfung abhängig gemacht wird.

3.
Zutreffendes bitte ankreuzen und ggf. ausfüllen!

4.
Auszufüllen, wenn ein anderer Anteil als die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (z. B. drei Viertel; 60 v. H.) vereinbart werden soll.

5.
Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit  u n v e r ä n d e r t  bleiben soll.

6.
Befristete Arbeitsverhältnisse sind nach § 30 Abs. 1 TVöD nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig. Für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten folgende in § 30 Abs. 2 bis 4 TVöD geregelte Besonderheiten; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG unmittelbar oder entsprechend gelten:

„(2)
1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 


(3)
1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden.“

7.
Nach dem TVöD für die Sparkassen können mit Beschäftigten der Entgeltgruppe 15 einzelvertraglich vom Tarifrecht abweichende Regelungen zum Entgelt und zur Arbeitszeit getroffen werden.

Soll eine abweichende Regelung zum Entgelt getroffen werden, ist der Text des § 4 durch die abweichende Regelung zu ersetzen (z. B.: Die/der Beschäftigte erhält ein Entgelt in Höhe von ............................... Euro monatlich.).

Soll eine abweichende Regelung zur Arbeitszeit getroffen werden, ist der Text des § 1 durch die abweichende Regelung zu ersetzen (z. B.: Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ............ Stunden.).

8.
Nach § 2 Abs. 4 TVöD gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. 


Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) bei derselben Dienststelle oder bei demselben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: „Eine Probezeit ist nicht vereinbart.“


Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die ersten sechs Wochen als Probezeit (§ 30 Abs. 4 TVöD – siehe Fußnote 6). 

bis zum Erreichen folgenden Zwecks „……………………………………..“, längstens bis zum …………………………………………………………  .3  6








�PAGE \# "'Seite: '#'�'"  �� Bei Verträgen mit Beschäftigten, die zum 01.10.2005 in den TVöD übergeleitet wurden (z. B. bei befristeter Weiterbeschäftigung), ist der Passus „(§ 1 Abs. 2 TVÜ-VKA)“ zu streichen, da sich dieser Zusatz nur auf ab dem 01.10.2005 neueingestellte Beschäftigte bezieht. Zu beachten ist hier, dass in der Zeit vom 01.10.2005 bis 30.09.2007 ein unmittelbarer Anschluss nicht erforderlich ist, da auch Unterbrechungen von bis zu einem Monat in Bezug auf die Anwendung des TVÜ-VKA unschädlich sind.









